
Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Münster 

 
 

Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
 

 Münster, den 28. Mai 2010 Nummer 21 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
B: Verordnungen, Verfügungen und 

Bekanntmachungen der Bezirksregierung 173 
148 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 a des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 ff.) 173 

149 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 a des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I. S. 94 ff.) 173 

150 Verlust eines Dienstsiegels 174 
C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 174 
151 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust ge-

ratenen Polizeidienstausweis 174 

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

148 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 a 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I. S. 94 ff.) 

Die E.ON Kraftwerke GmbH hat mit Schreiben vom 17. 
März 2010 den Ausbau der aufgrund des erfolgten Gleis-
rückbaus nicht mehr benötigten Weiche-Nr. 36 mit ent-
sprechendem Lückenschluss auf dem Werksgelände des 
Kraftwerkes Scholven beantragt: Der Lückenschluss ist 
erforderlich, da die Zufahrt zum Block B weiterhin er-
halten bleiben muss. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 (Liste 
„UVP-pflichtige Vorhaben“) Ziffer 14.8 UVPG. Auf-
grund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 
nach § 3 c UVPG wird gemäß § 3 a UVPG  festgestellt, 
dass für die beabsichtigten Maßnahmen keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, da von den Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-
mäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 
Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 
können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung 
Münster, Domplatz 6-7, 48143 Münster, eingesehen 
werden. 

 

 

 

Münster, 14. Mai 2010 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 25 

Az. 25.17.01.04 (1/2010) 

Im Auftrag 
gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2010 S. 173 

 

149 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3 a 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I. S. 94 ff.) 

Die BP Europa SE hat mit Schreiben vom 06. Mai 2010 
die Reaktivierung eines Abstellgleises inklusive Zufahrt 
in einen Lokschuppen zur Abstellung eines neuen Ran-
gier Robots auf dem Firmengeländer der BP Europa SE 
im Tanklager Gelsenkirchen beantragt. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 (Liste 
„UVP-pflichtige Vorhaben“) Ziffer 14.8 UVPG. Auf-
grund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 
nach § 3 c UVPG wird gemäß § 3 a UVPG  festgestellt, 
dass für die beabsichtigten Maßnahmen keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, da von den Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-
mäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 
Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 
können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-
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weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung 
Münster, Domplatz 6-7, 48143 Münster, eingesehen 
werden. 

Münster, 17. Mai 2010 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 25 

Az. 25.17.01.04 (3/2010) 

Im Auftrag 
gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2010 S. 173-174 

 

 

 

 

150 Verlust eines Dienstsiegels 

Das Dienstsiegel der Gemeinschaftshauptschule am Epp-
mannsweg in Gelsenkirchen, mit der Aufschrift: "Haupt-
schule am Eppmannsweg Gemeinschaftsschule der 
Sekundarstufe I Gelsenkirchen" und der Nummer 253/II 
und Wappen ist in Verlust geraten. 

Das in Verlust geratene Dienstsiegel wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2010 S. 174 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

151 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust 
geratenen Polizeidienstausweis 

Der Polizeidienstausweis Nr.: 0653597 
der Polizeihauptkommissarin: Inge Such 
ausgestellt von dem:  LZPD 
ausgestellt am:   21.09.2006 
ist in Verlust geraten und wird für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird 
strafrechtlich verfolgt. 

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird um Rückgabe 
an das Polizeipräsidium Recklinghausen gebeten. 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2010 S. 174 
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